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Gemeindeverwaltung      10.10.2019 
Dettingen an der Erms 
 

E i n l a d u n g 
 
zu einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 17.10.2019 im Sitzungssaal des 
Rathauses "Schlößle". 
 

Beginn: 19:00 Uhr 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 1 Ehrung der Blutspender  
   
 2 Laufendes und Bekanntgaben 

Vorlage: 8168 öff  
   
 3 Bürgerfragestunde  
   
 4 Bebauungsplan "Netzwerk Grüne Lungen" 

hier: Abwägung und erneute Auslegung 
Vorlage: 7937/3 öff  

   
 5 Wohnbaulandentwicklung 

hier: Auswahlentscheidung neues Wohngebiet 
Vorlage: 8034/3  

   
 6 Veräußerung des Grundstücks Flst. Nr. 191, Kreuzgasse 33 

(ehem. Gasthof Stern) 
Vorlage: 8166/1 öff  

   
 7 Nachnutzung Uhlandschule 

hier: Pachtvertag Gemeinde Dettingen an der Erms ./. KWG 
Kommunale Wohnungsbau GmbH 
Vorlage: 8133/10 öff  

   
 8 Verschiedenes  
 
 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Hillert 
Bürgermeister 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8168 öff 

Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth 

AZ:  - Höl 

02.10.2019 

 

Gremium     Datum 
GR     17.10.2019 

Behandlungszweck/-art 
Kenntnisnahme  

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

 

 

 

Informationsvorlage 

Laufendes und Bekanntgaben 

 
 

Sachverhalt 

Gemäß § 35 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg werden folgende Be-

schlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 19.09.2019 bekannt-

gegeben: 

 

Tagesordnungspunkt: 

Flurbereinigung Metzingen-Neuhausen 

hier: Übernahme von Entwässerungseinrichtungen 

 

Beschluss: 

Ergänzend zur Zustimmung der Übernahme der gemeinschaftlichen Anlagen vom 

30.01.2011 übernimmt die Gemeinde Dettingen an der Erms ebenfalls, die auf ihrem 

Gemeindegebiet liegenden und im Wege- und Gewässerplan nach § 41 Flurbereini-

gungsgesetz genehmigten, Entwässerungseinrichtungen, insbesondere Rohrleitungen 

und Einlaufschacht gemäß beigefügtem Lageplan in das Eigentum und in die Unterhal-

tung. 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

7937/3 öff 

Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth 

AZ:  - Höl 

06.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR                19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Entscheidung öffentlich 

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

7937, 7937/1, 7937/2 

 

 

Beschlussvorlage 

Bebauungsplan "Netzwerk Grüne Lungen" 

hier: Abwägung und erneute Auslegung 

 
 

I. Beschlussantrag 

1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegenei-

nander wird der beigefügten Zusammenstellung der Behandlung der eingegangenen 

Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 BauGB und nach § 4 Abs. 2 BauGB zugestimmt. 

 

2. Die Abgrenzungskriterien für die Geltungsbereiche der Teilflächen „Netzwerk Grüne 

Lungen“ werden gem. der Entwurfsfassung des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne 

Lungen“ vom 19.07.2018 auf das amtliche Liegenschaftskataster vom 04.02.2019 an-

gewendet. 

 

3. Der 2. Entwurf des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ in der Fassung vom 

19.10.2019 wird mit den oben aufgeführten Änderungen gebilligt.  

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Basis dieses Beschlusses die geänderten 

Teile des Bebauungsplans gem. § 4 a Abs. 3 BauGB erneut für die Dauer eines Monats 

auszulegen und die betroffenen Träger öffentlicher Belange erneut zu beteiligen. Die 

erneute Beteiligung soll sich dabei auf die geänderten Planteile beschränken.  

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

 

III. Sachverhalt 

Ö  4Ö  4
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Verfahrensablauf 

 

In der Gemeinderatssitzung am 15.04.2015 wurde das Konzept der innerörtlichen Grün-

flächen „Netzwerk Grüne Lungen – Städtebaulicher ökologischer Rahmenplan“ grund-

sätzlich beschlossen. Die Gemeinde Dettingen an der Erms möchte sich nun eine 

Rechtsgrundlage zur Sicherung innerörtlicher Freiflächen und gesunder Wohnverhält-

nisse schaffen. 

Der Gemeinderat Dettingen an der Erms hat am 18.05.2017 den Aufstellungsbeschluss 

und den Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 

BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 (1) für den Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ gefasst. 

Öffentlich bekannt gemacht wurde dieser Beschluss im Amtsblatt am 01.06.2017, die 

ebenfalls am 18.05.2017 beschlossene öffentliche Auslegung fand vom 08.06.2017 bis 

10.07.2017 statt, die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte bis zum 

10.07.2017.  

Die Ergebnisse der erfolgten frühzeitigen Beteiligung wurden in die Entwurfsunterlagen 

des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ eingearbeitet. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, auf der Basis dieses Beschlusses die gesamten Un-

terlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

die betroffenen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Die Anhörung der Träger öf-

fentlicher Belange fand mit Schreiben vom 26.07.2018 statt. Die öffentliche Bekanntma-

chung fand am 26.07.2018 im Amtsblatt statt, die Auslegung erfolgte vom 06.08.2018 

bis 14.09.2018. 

Die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der betroffenen Träger 

öffentlicher Belange sind in der Abwägungstabelle zur Behandlung der eingegangenen 

Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 

in den beiliegenden Unterlagen zusammengestellt.  

 

 

Begründung erneute Auslegung der Entwurfsunterlagen 

 

Um eine sachgerechte Abwägung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit durchfüh-

ren zu können, wurde das aktuelle amtliche Liegenschaftskataster vom 04.02.2019 für 

den Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ zu Grunde gelegt. Gegenüber dem Zeit-

punkt der Entwurfsauslegung vom 19.07.2018 mit Stand des amtlichen Liegenschafts-

katasters vom 15.11.2017 haben sich die Liegenschaften in der aktuellen Fassung ver-

ändert. Dies führt dazu, dass die Abgrenzungskriterien aus der Entwurfsfassung vom 

19.07.2018 erneut auf das aktuelle Liegenschaftskataster anzuwenden sind. Dies hat 

zur Folge, dass in folgenden Grünflächen lediglich marginale Anpassungen der Gel-

tungsbereiche vorzunehmen sind. Es kommt zu klarstellenden Änderungen der Grün-

flächen 

• Grünfläche 01 (ca. -30,00 m² kleiner), 

• Grünfläche 02 (ca. -10,00 m² kleiner), 

• Grünfläche 03 (ca. +20,00 m² größer auf öffentlichen Flächen), 

• Grünfläche 09 (ca. -10,00 m² kleiner). 

10



Insgesamt werden durch die Anpassungen der Grünen Lungen keine zusätzlichen Flä-

chen auf privaten Grundstücken in Anspruch genommen. 

Gesondert zu betrachten ist die Änderung des Geltungsbereichs in der „Grünfläche 07: 

Gärten zwischen Mühlgäßle und Badstubengasse“. 

Unter Berücksichtigung des aktuellen Liegenschaftskatasters erfolgt für die Grünfläche 

07 eine Änderung des Geltungsbereichs mit einer Reduktion der Gesamtfläche von 

0,24 ha auf 0,21 ha. Mit einer Fläche von 0,21 ha liegt die Grünfläche 07 über dem 

Schwellenwert des Konzepts der innerörtlichen Grünflächen „Netzwerk Grüne Lungen – 

Städtebaulicher ökologischer Rahmenplan“ von 2015, indem damals die Grünfläche 

„Gärten zwischen Neuffener Straße und Vorderes Gäßle“ mit einer Fläche von ca. 0,2 

ha im Konzept entfallen ist. Die ökologische Funktion der Grünen Lunge 07 ist jedoch 

weiterhin gegeben. 

Mit der Änderung des Geltungsbereichs der Grünfläche 07 ist gem. § 4 a Abs. 3 BauGB 

erneut eine Auslegung vorzunehmen und sind Stellungnahmen erneut einzuholen. 

Die nicht veränderten Teilbereiche und die marginalen Anpassungen der Geltungsbe-

reiche werden zu klarstellenden Nachvollziehbarkeit ebenfalls Bestandsteil der Ausle-

gungsunterlagen. Die Änderungen sind erkennbar gegenüber der Entwurfsauslegung 

dargestellt. Die erneute Beteiligung soll sich dabei auf die geänderten gekennzeichne-

ten Planteile beschränken. 

 

 

Zusammenstellung Kriterienkaskade aus der Begründung des Bebauungsplans (Kapitel 

5.3): 

 

1. Die Grenzen der Geltungsbereiche werden an die angrenzenden rechtskräftigen Be-

bauungspläne angepasst. Rechtskräftige Bebauungspläne werden nachrichtlich über-

nommen. 

2. Die Grenzen werden mit 5,00 m Abstand entlang des rückwärtigen Gebäudebe-

stands der Hauptgebäude (Wohngebäude, Scheunen) angepasst. Bei mehrseitiger An-

grenzung eines Gebäudes an die Grüne Lunge gilt zusätzlich der seitliche 5,00 m Ge-

bäudeabstand. 

3. Die rückwärtigen Bereiche der betroffenen Grundstücke werden auf größere Schup-

pen, Betriebsgebäude und Garagen geprüft, die aus Platzgründen im rückwärtigen Be-

reich der Hauptgebäude erforderlich sind. Steht auf dem Grundstück keine weitere Flä-

che für die Neuerrichtung von Schuppen und Garagen zur Verfügung werden die größe-

ren Schuppen, Betriebsgebäude und Garagen für den 5,00 m Abstand berücksichtigt 

und liegen somit außerhalb der Grünen Lunge. 

4. Steht ein Gebäude deutlich abgerückt vor der faktischen Baugrenze, wie Sie gem. § 

34 BauGB angewendet wird, werden die Gebäude der angrenzenden Nachbargrund-

stücken für die Festlegung der Grenze verwendet. Somit lassen sich „Zwickel“, z. B. von 

zwei oder mehreren Seiten bebaute Flächen, vermeiden, welche die Grünen Lungen im 

Grenzverlauf verkomplizieren. 

5. Grundsätzlich bleiben Flurstücksgrenzen bei den o. g. Abstandsregelungen unbe-

rücksichtigt. Es sei denn, sie dienen der vereinfachten Abgrenzung. 

11



Mit den genannten Kriterien, werden randlich gelegene größere Schuppen und Garagen 

aus der Grünen Lunge ausgenommen. Die Flächengröße der einzelnen Grünen Lungen 

entspricht überwiegend den ursprünglich zu Grunde gelegten Flächen des städtebauli-

chen ökologischen Rahmenplans von 2015, mit Ausnahme der Grünfläche 07, die sich 

im Zuge der Aktualisierung des amtlichen Liegenschaftskatasters von 0,25 ha auf 0,21 

ha verringert hat. 

 

 

 

 

 

 

Anlage 

- Behandlung der Stellungnahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der 

betroffenen Träger öffentlicher Belange 

- 9 Planteile des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ in der 2. Entwurfsfassung 

- Textteil des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“  

- Begründung des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ 

- Umweltbericht (Anlage zur Begründung)  
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8034/3 

Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth 

AZ:  - Höl 

02.10.2019 

 

Gremium     Datum 
GR                 17.10.2019 

Behandlungszweck/-art 
Entscheidung  

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

 

 

 

Beschlussvorlage 

Wohnbaulandentwicklung 

hier: Auswahlentscheidung neues Wohngebiet 

 
 

I. Beschlussantrag 

Um Beratung der weiteren Vorgehensweise und, sofern möglich, um Festlegung auf ein 

weiter zu verfolgendes Baugebiet wird gebeten.  

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

- 

 

III. Sachverhalt 

Mitte des Jahres 2018 hatte sich der Gemeinderat in seiner Entscheidungsfindung zum 

Thema Wohnbaulandentwicklung mithilfe einer Vielzahl von Rückmeldungen aus der 

Bürgerschaft und anhand von harten Ausschlusskriterien (z.B. ungeeignete Topografie 

oder Geologie) auf 4 potenzielle Gebiete verständigt, die im Flächennutzungsplan als 

Wohnbauland vorgesehen sind und weiter untersucht werden sollten.  

Hierbei handelte es sich um folgende Gebiete:  

- Kühsteiggasse 
- Oberer Wolfgarten II 
- Vor Buchhalden 
- Hinter der Ziegelhütte 

 

Aufgrund der Grundstückssituation konnte das Gebiet „Hinter der Ziegelhütte“ geson-

dert betrachtet und weiterverfolgt werden. Hier wurde in der Gemeinderatssitzung vom 

September bereits der Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren gefasst. 

 

Ö  5Ö  5
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Die verbliebenen drei Gebiete sollten daraufhin näher auf ihre Eignung zur Entwicklung 

als Wohngebiet geprüft werden. Die STEG Stadtentwicklung GmbH wurde hierzu mit 

Datum vom 22.05.2018 mit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse beauftragt. Hierfür waren 

zunächst einmal ein Erschließungskonzept und eine erste Grobkostenschätzung zu er-

arbeiten. Diese Leistungen wurden mit Zustimmung des GR in seiner Sitzung am 

18.10.2018 an die KMB Plan Werk Stadt GmbH, Ludwigsburg vergeben.   

 

Um der KMB realistische Geltungsbereiche zur Bearbeitung an die Hand zu geben, 

nahm die Verwaltung Kontakt mit dem Regionalverband Neckar-Alb auf, um die Mög-

lichkeiten einer im Vergleich zum Flächennutzungsplan vergrößerten Abgrenzung des 

Gebiets „Vor Buchhalden“ (siehe GR-Vorlage Nr. 8034/3-3 und 8034/3-4 öff) abzuprü-

fen. Die gewünschte Erweiterungsfläche liegt danach laut Regionalplan im Bereich ei-

nes Regionalen Grünzugs (Vorbehaltsgebiet) sowie in einem Gebiet für Bodenerhaltung 

(Vorbehaltsgebiet). Diesbezüglich muss auf Bebauungsplanebene eine sorgfältige Ab-

wägung der entsprechenden Belange stattfinden, eine entsprechend vergrößerte Reali-

sierung des Gebiets scheint aber nicht unmöglich. 

 

Des Weiteren wurde angesichts der bekannten Schutzgebietskulisse im Bereich 

„Kühsteiggasse“ gemeinsam mit der KMB das Gespräch mit der zuständigen unteren 

Naturschutzbehörde (UNB) des Landratsamts Reutlingen gesucht. Hierbei wurde deut-

lich, dass von Seiten der UNB maximal eine einreihige Bebauung im Gebiet „Kühsteig-

gasse“ unterstützt werden könnte. Offen blieb zunächst die Frage, wie verfahrenstech-

nisch mit dem rechtsgültigen Vogelschutzgebiet in diesem Bereich umgegangen wer-

den könnte. Es wurde hingegen dringend empfohlen, eine spezielle artenschutzrechtli-

che Prüfung für die Bereiche „Kühsteiggasse“ und das direkt angrenzende Gebiet „Obe-

rer Wolfgarten II“ durchzuführen. Hierzu wurde das Büro Menz Umweltplanung, Tübin-

gen beauftragt, welches im Frühjahr und Sommer 2019 entsprechende Gebietsbege-

hungen und Kartierungen vornahm. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, gab die Ver-

waltung für das Gebiet „Vor Buchhalden“ zusätzlich noch eine abgeschwächte Variante 

der artenschutzrechtlichen Prüfung (sogenannte Habitatpotenzialanalyse) beim Büro 

Pustal Landschaftsökologie und Planung, Pfullingen in Auftrag. 

 

Eine ausführliche schriftliche Ausarbeitung zu den Gebieten „Kühsteiggasse“ und „Obe-

rer Wolfgarten II“ liegt noch nicht vor. Die Ergebnisse der Kartierung wurden jedoch be-

reits in einem gemeinsamen Besprechungstermin erörtert. Sie finden Sie im Folgenden 

stichwortartig zusammengefasst:  
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1. Kühsteiggasse 
 

- Hauptsächlich Streuobstbestand 
- Essentielles Jagdgebiet der europarechtlich streng geschützten und landesweit 

stark gefährdeten Fledermausarten Bechsteinfledermaus und Breitflügelfleder-
maus. 

- Im Gebiet sind 2 FFH-Mähwiesen der Kategorie B vorhanden. 
- Liegt vollständig im Bereich des Vogelschutzgebiets "Mittlere Schwäbische Alb". 
- Vorkommen des im Vogelschutzgebiet ausdrücklich geschützten und landesweit 

gefährdeten Halsbandschnäppers im Gebiet mit 3 Brutpaaren. Das gesamte Ge-
biet ist als Lebensstätte der Art zu betrachten. 

- Vorkommen weiterer wertgebender Brutvogelarten der Streuobstwiesen. 
 

 Für eine bauliche Entwicklung im Schutzgebiet wären daher aufwändige und 
langwierige Ausnahmeverfahren, ggf. bis zur Ebene der Europäischen Union, 
notwendig. Unterstützung der UNB hierbei fraglich. 

 Eine bauliche Entwicklung erscheint unrealistisch. 
 

 

2. Oberer Wolfgarten II 
 
- Gemischtes Grünland, Streuobstbestand und Acker 
- Essentielles Jagdgebiet der europarechtlich streng geschützten und landesweit 

stark gefährdeten Breitflügelfledermaus. 
- Im Gebiet sind keine FFH-Mähwiesen vorhanden. 
- Keine Schutzgebietskulisse 
- Vorkommen mehrerer wertgebender Brutvogelarten der Streuobstwiesen, darun-

ter auch 1 Brutpaar des landesweit gefährdeten Halsbandschnäppers. 
 

 Für eine bauliche Entwicklung wären daher aufwändige und im Voraus umzuset-
zende artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sowie 
weitere naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleich Streuobstflä-
chen) notwendig. 

 Eine bauliche Entwicklung scheint möglich, jedoch aufwändig und zeitintensiv. 
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3. Vor Buchhalden 
 

- Hauptsächlich landwirtschaftliche Fläche 
- Im Gebiet ist ein Teilgrundstück einer FFH-Mähwiese der Kategorie C vorhan-

den. 
- Keine Schutzgebietskulisse 
- Das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter, wertgebender Arten (Offen-

landarten, insb. Feldlerche) konnte im Rahmen der Voruntersuchungen nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Es bedarf diesbezüglich noch weiterer Un-
tersuchungen. Weitere Artengruppen sind jedoch nicht betroffen. 
 

 Für eine bauliche Entwicklung wären dementsprechend überschaubare arten-
schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (z.B. sogenannte Ackerrandstreifen o-
der Lerchenfenster, sofern deren Vorkommen überhaupt nachgewiesen wird) 
sowie überschaubare naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (flächenglei-
cher Ersatz FFH-Mähwiese) notwendig. 

 Eine bauliche Entwicklung scheint möglich bei vertretbarem Aufwand. 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8166/1 öff 

Sachbearbeitung: Claudia Buck 

AZ:  - BC 

27.09.2019 

 

Gremium     Datum 
GR 17.10.2019 

Behandlungszweck/-art 
Entscheidung öffentlich 

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

8166 

 

 

Beschlussvorlage 

Veräußerung des Grundstücks Flst. Nr. 191, Kreuzgasse 33 (ehem. Gasthof Stern) 

 
 

I. Beschlussantrag 

1. Die Gemeinde Dettingen an der Erms schreibt das Grundstück Flst. 191, Kreuz-
gasse 33 zum Verkauf aus 

2. Interessenten können sich mit einem Bebauungskonzept und einem Kaufpreis-
angebot bewerben. 

3. Bei der Vergabeentscheidung werden der Kaufpreis und das Bebauungskonzept 

berücksichtigt.  

  

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

Der aktuelle Bodenrichtwert weist für das Gebiet einen Bodenrichtwert von 270 €/m² 

aus. Von der Gesamtfläche des Grundstücks sind ca. 557 m² nicht bebaubar und wer-

den mit dem Bodenrichtwert für private Grünflächen (45 €/m²) bewertet. Dadurch ergibt 

sich ein Mindestkaufpreis von ca. 217.000 €. Aufgrund der aktuellen Marktsituation ge-

hen wir davon aus, dass ein deutlich höherer Kaufpreis erzielt werden kann.  

 

III. Sachverhalt 

Die Gemeinde Dettingen an der Erms hat im Jahr 2001 das Flst. Nr. 191, Kreuzgasse 
33 mit einer Größe von 12 a 68 m² zu einem Kaufpreis von 800.000 DM erworben. Mit 
Abschluss des Kaufvertrages wurde Frau Elsa Röhm ein Nießbrauch zum Betrieb der 
Gastwirtschaft und die Nutzung von Gebäude Kreuzgasse 33 zu Wohnzwecken sowie 
ein Nutzungsrecht der Nebengebäude eingeräumt. 
 

Ö  6Ö  6
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Frau Elsa Röhm ist am 02.05.2019 verstorben. Die Angehörigen haben das Gebäude 
Kreuzgasse 33 weitestgehend geräumt, ein Großteil des Inventars wurde dem Dettinger 
Heimatmuseum zur Verfügung gestellt. 
 
Eine Anschlussnutzung für das Wohngebäude wurde geprüft. Das Baualter, der Grund-
riß, der Bauzustand und die verhältnismäßig geringe Wohnfläche sprechen gegen einen 
Bestandserhalt.  
 
Planungs- und baurechtliche Rahmenbedingungen: 
 
Für das Grundstück bzw. die Umgebungsbebauung liegt kein Bebauungsplan vor. 
Die Bebaubarkeit richtet sich nach § 34 BauGB, das heißt ein Vorhaben muss sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.  
 
Weiter ist zu berücksichtigen, dass Teilflächen des Grundstücks im Geltungsbereich 
eines zukünftigen Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ liegt. 
 
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortsmitte III“ 
 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme 
Ortsmitte III. Die Maßnahme ist bis zum 30.04.2021 befristet. Die Gestaltungsgrundsät-
ze sollen Berücksichtigung finden.  
 
Im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme sind Abbruch und Abbruchfol-
gekosten zuschussfähig.  
 
Ausschreibung und Vergabe: 
 
Auf der Grundlage der vorhandenen Bebauungsmöglichkeit sieht die Verwaltung keinen 
Bedarf an weitergehenden Vorgaben zur Bebaubarkeit.  
 
Die Verwaltung empfiehlt das Grundstück in der Form auszuschreiben, dass Interes-
senten sich mit einem aussagekräftigen Konzept (Lageplan, Ansichten, Höhenabwick-
lung und Angabe der Wohnungsanzahl) und einem Kaufpreisangebot innerhalb einer 
noch festzulegenden Frist bewerben können. 
 
 
 
Anlage: Lageplan 
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Beschlussvorlage 

Nachnutzung Uhlandschule 

hier: Pachtvertag Gemeinde Dettingen an der Erms ./. KWG Kommunale 

Wohnungsbau GmbH 

 
 

I. Beschlussantrag 

Das Gremium nimmt den geänderten/angepassten Entwurf des Pachtvertrags zur 

Kenntnis und stimmt dem Abschluss auf dieser Grundlage zu. 

 

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

1. Die KWG-Kommunale Wohnungsbau GmbH übernimmt die Ausbaumaßnahmen 

und die Vermietung zum Gesundheitszentrum Uhlandschule. 

 

2. Soweit Baumaßnahmen in den nicht verpachteten Räumen mitumgesetzt werden, 

ist die Gemeinde als Grundstückseigentümer und Nutzer dieser Flächen anteilig an 

den Kosten zu beteiligen – eine Kostensumme kann hierzu heute noch nicht ge-

nannt werden, da die Maßnahmen zunächst noch detailliert abzustimmen sind.  

 

3. Die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen konnten noch nicht abschließend ge-

klärt werden. Soweit die Brandschutzaußentreppe künftig nicht mehr benötigt wird 

ist diese von der Gemeinde auf eigene Kosten zu beseitigen. 
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4. Die Gemeinde erhält einen Mietzins in Höhe von 10.000,00 € pro Jahr; dieser Betrag 

entspricht den anteiligen Abschreibungen, die den Gemeindehaushalt für dieses 

Gebäude noch bis zum Jahre 2036 belasten – eine Wertsicherungsklausel ist in den 

Pachtvertrag aufgenommen. 

 

5. Für die verpachteten Flächen werden vom Pächter die anteiligen Betriebskosten 

ersetzt, welche den Gemeindehaushalt bisher mit ca. 40.000,00 € pro Jahr für das 

Gesamtgebäude belastet haben. 

  

 

III. Sachverhalt 

Der Gemeinderat nimmt den Entwurf vom Pachtvertrag zur Kenntnis und stimmt diesem 

vom Grundsatz her und den Wertansätzen mit der Maßgabe zu, dass noch einzelne 

Anpassungen nach Vorliegen der Erkenntnisse geregelt werden. Die KWG wird gleich-

zeitig bevollmächtigt mit den künftigen Nutzern entsprechende Verträge abzuschließen. 

  

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass auf Grundlage der bereits erfolgten Beschlussfassun-

gen die Architekten bereits beauftragt wurden Gespräche mit den interessierten Ärzten 

und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor aufzunehmen und die Planungen auf 

dieser Grundlage zu erstellen. Im Weiteren wurde die Ermittlung von Datengrundlagen 

bereits beauftragt sowie Gespräche mit einem Brandschutzgutachter vor Ort durchge-

führt. 

 

Die letzten Gespräche mit Ärzten und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor sowie 

die vorliegenden Zusagen zur Anmietung von Räumlichkeiten zeigen das Interesse an 

einer Nutzung in diesem zukunftsweisenden Weg auf. Die KWG ist zuversichtlich, dass 

die noch nicht zugesagten Flächen in nächster Zeit Nutzer finden werden. 
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